








Stellungnahme der Verwaltung:

Gewässerschutz/Hochwasser:

Flächen mit einem HQ 100 wurden im

Bebauungsplanentwurf geprüft und berücksichtigt. Diese

liegen im vorliegenden Fall im Bereich der Schnittstelle

zwischen der Bühlot und dem Wasserkanal der

Rohrhirschmühle und wurden mit einer Grünfläche,

Zweckbestimmung „Wiese“, überplant. Zur Klarstellung

werden auch die Flächen des vorsorgenden

Hochwasserschutzes, der Risikogebiete außerhalb von

Überschwemmungsgebieten (HQ extrem Flächen) in den

Bebauungsplan nachrichtlich übernommen und in den

Hinweisen die grundlegenden Maßnahmen aufgeführt, die

beim Bauen in diesem Bereich zu berücksichtigen sind. Die

eingetragenen Hochwassergefahrenlininen HQ Extrem

wurde aus dem Hochwasserrisikomanagement des

Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Baden Württemberg übernommen.

Der gemäß der Stellungnahme erforderliche

Gewässerrandstreifen des privaten Wasserkanals der

Rohrhirschmühle wird neu in den Bebauungsplan

übernommen – allerdings liegt dieser innerhalb einer

Bestandsbebauung. Zum Zeitpunkt der Errichtung des

Gebäudes war diese Regelung noch nicht vorhanden

(Gewässerrandstreifen sind innerorts mit 5m Abstand seit

2014 vorgeschrieben). In der Baugenehmigung wurde nur

die Prämisse gestellt, dass die Uferzone der Bühlot in einer

Breite von 20m nicht beeinträchtigt wird. Das Gebäude

genießt somit Bestandschutz, dennoch wird das

festgesetzte Baufenster dem Verlauf des

Gewässerrandstreifens angepasst, was u.a. eine erneute

Offenlage des Bebauungsplanes erforderlich macht. Aus

diesem Grund wird auch das Baufenster bei der

Rohrhirschmühle angepasst. Die Mühle selber genießt

ebenfalls Bestandschutz. Der Bereich des

Gewässerrandstreifens wird gemäß § 9 (1) Nr. 16 BauGB

mit der Fläche mit wasserrechtlichen Festsetzungen

festgesetzt.

Landwirtschatsamt

Gegen die Überplanung von Rebenaufbauflächen bzw.

Rebflächen auf den Grundstücken Flst.Nrn. 3967/1 und 3968

wurden agrastrukturelle Bedenken geäußert, jedoch sind die

überplanten Freibereiche im wirksamen Flächennutzungs-

plan 2030 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft

Bühl/Ottersweier, auf welchem sich die Reben befinden, als

gemischte Baufläche dargestellt. Der Bebauungsplan-

Entwurf wurde auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes

ausgearbeitet und ist somit aus dem Flächennutzungsplan

entwickelt. Der Flächennutzungsplan wurde im Rahmen

seiner Fortschreibung mit dem Landratsamt Rastatt

abgestimmt. Für eine Rücknahme der Baufläche aufgrund der

Reben besteht daher kein Anlass. Da somit der Bereich aus

dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, sind keine Eingriffs-

Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des beschleunigten

Verfahrens nach § 13 a BauGB erforderlich. Der als notwendig

erachtete Abstand von mind. 20 m von Wohnbebauung zu den

Reben wurde nicht vorgesehen, da das Bundesamt für

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit den

Anwendern von Pflanzenschutzmitteln bei Hochkulturen wie

Rebflächen einen Abstand von 5,0 m zur Wohnbebauung

zulässt und bisher keine Änderung dieser Position bekannt ist.

Vermessung: Die Aktualisierung des Kataster ist Aufgabe des

Vermessungsamten des Landratsamt Rastatts und wird bei

Vorlage des aktualisierten Liegenschaftskataster eingepflegt.

Abfallwirtschaftsbetrieb:

Es handelt sich um eine enge Bestandsstraße. Soweit es

möglich war, wurde die künftige Straßenfläche zumindest auf

5,0 m erweitert - die gewünschte Breite von 5,5 m ist hier nicht

umsetzbar.



I. Naturschutz:

1. Dem Vorschlag, die Rodungszeiten nur in den Hinweisen

aufzuführen, wird nicht entsprochen. Der Passus wird in den

textlichen Festsetzungen belassen.

2. Die Festsetzung der Leuchmittel wird auf den neuesten

Stand gebracht gemäß der Vollzugshilfe mit Stand vom

03.08.2020 des Ministerium für Umwelt, Klima und

Energiewirtschaft erstellt..

3. Die Vorgaben zum Reptilienschutz werden um den

gewünschten Abschnitt zum Reptiliensperrzaun ergänzt.

4./5. Die fehlenden Angaben zum Fledermaus- und

Vogelschutz werden in den textliche Festsetzungen ergänzt.

6./8. Die Ergänzung der textlichen Festsetzungen und örtlichen

Bauvorschriften in Bezug auf die invasiven Dachbegrünung

werden nicht vorgenommen, da sich die Arten nicht für eine

Dachbegrünung eignen und auch regelmäßig nicht in den

Fertigmischungen der Hersteller zu finden sind.

7. Pflegeschnitt: Der Stellungahme wird nicht entsprochen, da

dies bereits mit der textlichen Festsetzung Nr. 13 durch „dauernd

zu pflegen, zu erhalten“ abgedeckt ist – das Wort „pflegen“

enthält diese Vorgabe ausreichend.

9. /10. Artenschutzrecht Vorprüfung: Ein entsprechender

Hinweis bezüglich der Berücksichtigung auf der Ebene

Baugenehmigung wird aufgenommen. Eine mögliche

Beeinträchtigungen des Gartenrotschwanzes ist somit bereits

über die notwendige Behandlung der Artenschutzthematik auf

der Ebene der Baugenehmigung hinreichend abgedeckt. Die

Verwirklichung der Verbotstatbestände für den Gartenrotschwanz

ist auf der Ebene Bebauungsplan zu unbestimmt, als das hierfür

die Festsetzung einer konkreten Ausgleichsmaßnahme im

Bebauungsplan notwendig und gerechtfertigt ist.

11./12. Landschaftsschutzgebiet im B-Plan

Die Festsetzung zu Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen

wurde ergänzt um den Passus, dass Innerhalb des

Landschaftsschutzgebietes sind Stellplätze, Garagen und

Nebenanlangen gemäß § 14 BauNVO unzulässig.

In den Festsetzungen zu den privaten Hausgärten wurde

ergänzt, dass in diesem Bereich, welcher im

Landschaftsschutzgebiet liegt und als private Grünfläche

„Hausgarten“ festgesetzt ist, nur gebietseigenes Saatgut

ausgebracht werden darf.

13. Abstrahlwirkung Leuchtmittel

Die Festsetzung wird an den neuesten Standard gemäß der 

Vollzugshilfe des Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft mit Stand vom 03.08.2020 ergänzt und ist 

über die Full-cut-off-Leuchten abgedeckt.

II. Umweltamt: Immissionsschutz

Die Angaben zum Schallschutz sind, wie in der

Stellungnahme bereits dargelegt, in die textlichen

Festsetzungen Nr. 11 eingeflossen und .werden hierduch als

Vorgaben des Bebauungsplanes im

Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.



Telekom, Mail vom 02.06.2021 :

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Mail mit den Hinweis auf vorliegende 
Telekommunikationslinien und der Notwendigkeit 

eines ungehinderten Zugangs wird an Abteilung 
Tiefbau der Stadt Bühl zur Information und zur 

Berücksichtigung weitergeleitet



2020:



Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abstimmung erfolgte bereits vor Ausarbeitung des 

Bebauungsplan-Entwurfes im April 2020 und die 

Kennzeichnung der Denkmäler wurde im Plan und  in der 

Legende in den Entwurf aufgenommen. Eine weitere 

Stellungnahme im Rahmen der Offenlage wurde nicht 

eingereicht.





Stellungnahme der Verwaltung:

Das Flst.Nr. 3966/1 ist im Flächennutzungsplan auch als

gemischte Baufläche dargestellt. Aufgrund der dort

angrenzenden Reben ist es hier nicht sinnvoll das Baufenster

weiter nach Norden zu erweitern. Durch die aktuelle

Festsetzung wird mit dem Baufenster ein Mindestabstand von

5,0 m zu vorhandenen Rebflächen und zum bestehenden

Landschaftsschutzgebiet eingehalten, welcher benötigt wird.

Des Weiteren ist in diesem Bereich ein Heranrücken mit

Gebäuden bis auf 1,5 m Abstand zur Straße zulässig.

Hierdurch muss das neue Gebäude nicht 3,0 m von der

Straße abgerückt werden. Bei einer Baufenstertiefe von ca.

17 m ist eine Bebaubarkeit gewährleistet.





Stellungnahme der Verwaltung:

Eine explizite oder systematische Giebelständigkeit der vorhandenen

Gebäude wurde nicht festgestellt und daher auch nicht als

städtebauliche relevant angesehen. Wie auch die Stellungnahme

erläutert gibt es bereits heute zahlreiche Stellen, wo traufständige

Häuser stehen. Aus diesem Grund wurde und wird von einer zu strikten

Eingrenzung zugunsten der Wahlmöglichkeit zwischen trauf- und

giebelständig abgesehen.

Innerhalb des Plangebietes gib es bereits ein Gebäude mit 4

Wohneinheiten (WE) und vereinzelt 3 WE. Die Kernbereiche der

künftigen Verdichtung mit max. 6 WE, bzw. die Bereiche mit einer

moderaten Steigerung mit max. 3 WE wurden mit dem Ortschaftsrat in

einer Sitzung eingehend diskutiert und zusammen erarbeitet. Ziel ist

eine künftige Wohndichte trotz der vorhandenen dörflichen Struktur zu

zulassen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die zulässigen

Wohneinheiten einen Maximalwert darstellen und keine zwingend zu

erreichende Anzahl.

Die notwendige Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze ist abhängig

von der umgesetzten Anzahl der Wohneinheiten und der Vorgabe der

Stellplatzverordnung der Stadt Bühl. Die Einhaltung der baurechtlichen

Vorgaben wird im Baugenehmigungsverfahren geprüft und umgesetzt.

Sie ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanes wurden die bestehenden

Reben berücksichtigt, indem zur Plangebietsgrenze mit dem

Baufenster ein Abstand von 5,0 m eingehalten wird. Bei dem Flurstück

Nr. 3772 handelt es sich um ein bereits heute bebautes Grundstück.

Die Festsetzung als Baugrundstück entspricht der Darstellung im

wirksamen Flächennutzungsplan 2030 (FNP) der vereinbarten

Verwaltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier als gemischte Baufläche.

Der Bebauungsplan ist demnach aus dem FNP entwickelt. Hierzu

erfolgte bereits eine Abstimmung. Für eine Rücknahme der Baufläche

aufgrund der Reben besteht daher kein Anlass. Gleiches gilt auch für

die Flst.Nr. 3967/1 und für ein Teil der Fläche Flst.Nr. 3968.



Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die Grundstücke

teilweise oder ganz als gemischte Baufläche dargestellt und

werden im Bebauungsplan entsprechend als Mischgebiet

festgesetzt. Der Bebauungsplan ist somit aus dem

Flächennutzungsplan entwickelt. Aufgrund des beschleunigten

Verfahrens nach § 13 a BauGB sind daher keine Eingriffs-

Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Die Abwägung erfolgt

zugunsten der Festsetzung als Baugrundstück. Auch ein Hiatus

aufgrund der beiden unbebauten Grundstücke Flst.Nr. 3967/1 und

3968 ist aus städtebaulicher Sicht nicht mehr erkennbar. Falls der

Hiatus nach Haus Bühler Seite Nr. 113 und Nr. 50 bestanden hat,

wurde er mittlerweile schon durch die Gebäude Bühler Seite Nr.

115, 119 und das gegenüberliegenden Haus Nr. 50a aufgehoben

und ist nicht mehr wahrnehmbar. Die Grundstücke stellen zudem

bereits erschlossene Baulücken dar, welche im Sinne der

maßvollen Innenverdichtung sinnvollerweise bebaut werden

sollten.

Für die Beurteilung, ob durch die geplante Bebauung auf dem

Flurstück Nr. 8 eine Riegelwirkung für die Fallwinde entsteht,

wurde das Landschaftsplanungsbüro HHP.raumentwicklung

beauftragt, eine fachliche Beurteilung vorzunehmen. Die

Beurteilung erläutert, dass insgesamt darauf zu achten ist, dass

genügend Freiräume vorhanden sind und Gebäude nicht als

Riegel ausgeprägt werden. In Fall von Flst.Nr. 8 stehen nördlich

bereits Gebäude davor. Hier kommt es kleinräumig zu

Kaltluftzuflüssen des Luftsystems von den Hängen.

Entscheidender für das Kleinklima ist jedoch die Ost-West

Fließrichtung im Tal, denn dort sammeln sich die ganzen kleinen

Zuflüsse und bewegen sich je nach thermischer Situation talab-

(kalte Luft: nachts und morgens) und talaufwärts (warme Luft:

Nachmittag und Abend) und da ist das geplante Gebäude kein

Riegel. Um das Talwindsystem mit Kalt- und Frischluft besser zu

"füttern" wurde aber im Ergebnis vorgeschlagen vor allem den

Freibereich westlich der Bühler Seiter Nr. 119 als Bereich für die

Fallwinde frei zu halten. Dies bedeutet eine Reduzierung des

bisher im Entwurf vom 13.04.2021 vorgesehenen Baufensters im

Westen des Gebäudes.

Es besteht innerhalb der Bebauungsplanung kein Recht auf

Sichtbeziehungen. Außerdem bleibt der Blick auf die Mühle

weiterhin erhalten, wenn man von Westen über die Bühler

Seite in das Gebiet.

Im Rahmen des Bauantrages für das Grundstück Flst.Nr. 8

wurde im Vorfeld das Versetzen des Sandsteinkreuzes mit

der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Für die

Umsetzungen werden entsprechende schützende Vorgaben

durch die Untere Denkmalschutzbehörde vorgegeben. Damit

erfolgt eine Umsetzung nach adäquaten Richtlinien für den

Denkmalschutz und ist dem Wunsch den vorhandenen

Standort bei zu behalten der besseren Bebaubarkeit des

Grundstücks vorzuziehen. Eine Veränderung des Denkmals

selber findet zudem nicht statt. Da die Denkmalschutzbelange

berücksichtigt wurden, spricht auch aus städtebaulicher Sicht

nichts gegen eine Versetzung. Das Sandsteinkreuz bleibt

demnach an einem anderen Standort auf dem Grundstück

weiterhin erhalten.



Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Nr. 1 und 4: Ein Bebauungsplan wird aufgestellt um die

künftige Entwicklung eines Gebietes zu lenken. Die Zonen der

Bereiche mit 3 bzw. 6 Wohneinheiten innerhalb des

Bebauungsplanes wurden mit dem Ortschaftsrat Altschweier

diskutiert und zusammen erarbeitet. Hierzu wurden Kernbereiche

mit einer größeren Verdichtungsmöglichkeit und Bereich mit

weniger Nachverdichtung vorgesehen. Das vorhandene

Wohnhaus mit 4 WE liegt nicht innerhalb der Kernzone des

Bebauungsplanes sondern am Rand. Ein Erhöhung der

zulässigen Wohneinheiten würde das städtebauliche Konzept

aufweichen. Erschwerend kommt hinzu, dass es nah des

Wasserkanals mit seinem einzuhaltenden Gewässerrandstreifens

liegt, welcher in das bestehende Gebäude hineinragt. Dem

Vorschlag der Änderung hier 4 statt 3 WE zuzulassen, wird daher

nicht entsprochen. Für das vorhandene Gebäude besteht

Bestandschutz.

Zu Nr. 2 Die Überlagerung des genehmigten Lageplanes zur

Baugenehmigung und des Bebauungsplanentwurfes ergibt, dass

die genehmigten Stellplätze außerhalb der festgesetzten

Grünfläche liegen. Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der

Baufenster oder ausgewiesenen Flächen zulässig, können aber

ausnahmsweise auch in der Vorgartenzone auf maximal 50% der

Grundstücksbreite pro Baugrundstück zugelassen werden, wenn

sie baurechtlich notwendig sind. Hierdurch sind die genehmigten

Stellplätze gesichert – allerdings nur auf 50 %. Darüber hinaus

sind Stellplätze unzulässig – damit haben die bestehenden

Stellplätze Bestandschutz.



Zu Nr. 3: Aufgrund einer Anregung zum Kaltluftabfluss

wurde die fachliche Stellungnahme des

Landschaftsplanungsbüros, HHP.raumentwicklung

eingeholt. Dies hat im Ergebnis festgestellt, dass die

Freiflächen nördlich des Haus Bühler Seite Nr. 119 und über

diese Grünfläche als wichtiger Kaltluftabflussbereich dienen.

Um diese Funktion zu erhalten, wird der Anregung diese als

Mischbaufläche mit Längsparkern festzusetzen nicht

entsprochen.

Zu Nr. 4: Nach Rückmeldung des Landratsamtes Rastatt,

Abteilung Gewässerschutz/Hochwasser gibt es nicht nur

einen Gewässerrandsteifen entlang der Bühlot, sondern

auch entlang des Kanals – in diesem liegt das Gebäude auf

Grundstück Flst.Nr. 5/1 – auch hier werden die 5,0 m

eingetragen und das Baufenster entsprechend angepasst –

für den Bestand gilt Bestandschutz.



Stellungnahme der Verwaltung:

Innerhalb des Plangebietes gib es heute bereits ein Gebäude mit

4 Wohneinheiten (WE) und vereinzelt 3 WE. Die Kernbereiche

der künftigen Verdichtung mit max. 6 WE, bzw. die Bereiche mit

einer moderaten Steigerung mit max. 3 WE wurden mit dem

Ortschaftsrat Altschweier in einer Sitzung eingehend diskutiert

und zusammen erarbeitet. Ziel war künftig eine gewisse

Verdichtung trotz der vorhandenen dörflichen Struktur zu

zulassen. Zudem ist zu beachten, dass die zulässigen

Wohneinheiten einen Maximalwert darstellen und keine

zwingend zu erreichende Anzahl.

Die notwendige Anzahl der Stellplätze ist abhängig von der

umgesetzten Anzahl der Wohneinheiten und der Vorgabe der

Stellplatzverordnung der Stadt Bühl. Die Einhaltung der

baurechtlichen Vorgaben wird im Baugenehmigungsverfahren

geprüft und umgesetzt. Sie ist nicht Gegenstand des

Bebauungsplanverfahrens. Das beutet auch, dass das genannte

Vorhaben auf Flst.Nr. 8 entsprechend die baurechtlich

notwendigen Stellplätze nachzuweisen hat.



Grundlage für die Festsetzung des eingetragenen Wegerechtes

gedient, da vom Eigentümer keine Lage des Wegerechtes

mitgeteilt wurde. Für die heutige Ausformung besteht

Bestandschutz.

Die Grundflächenzahl 0,6 stellt der gemäß § 17 BauNVO

vorgegebene standartmäßige Orientierungswert für

Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung im

Mischgebiet dar. Eine Abweichung nach unten ist ohne

besondere städtebauliche Begründung möglich. Für die

Beurteilung, ob durch die geplante Bebauung auf dem Flurstück

Nr. 8 eine Riegelwirkung für die Fallwinde entsteht, wurde das

Landschaftsplanungsbüro HHP.raumentwicklung beauftragt,

eine fachliche Beurteilung vorzunehmen. Die Beurteilung

erläutert, dass insgesamt darauf zu achten ist, dass genügend

Freiräume vorhanden sind und Gebäude nicht als Riegel

ausgeprägt werden. In West-Ost-Richtung stehen in dem Fall

von Flst.Nr. 8 nördlich bereits Gebäude davor. Hier kommt es

kleinräumig zu Kaltluftzuflüssen des Luftsystems von den

Hängen. Entscheidender für das Kleinklima ist jedoch die Ost-

West Fließrichtung im Tal, denn dort sammeln sich die ganzen

kleinen Zuflüsse und bewegen sich je nach thermischer

Situation talab- (kalte Luft: nachts und morgens) und talaufwärts

(warme Luft: Nachmittag und Abend) und da ist das geplante

Gebäude kein Riegel. Um das Talwindsystem mit Kalt- und

Frischluft besser zu "füttern" wurde aber im Ergebnis

vorgeschlagen vor allem den Freibereich westlich der Bühler

Seiter Nr. 119 als Bereich für die Fallwinde frei zu halten.

Im Rahmen des Bauantrages für das Grundstück Flst.Nr. 8

wurde im Vorfeld das Versetzen des Sandsteinkreuzes mit der

Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Für die

Umsetzungen werden entsprechende schützende Vorgaben

durch die Untere Denkmalschutzbehörde vorgegeben. Damit

erfolgt eine Umsetzung nach adäquaten Richtlinien für den

Denkmalschutz und ist dem Wunsch den vorhandenen Standort

bei zu behalten der besseren Bebaubarkeit des Grundstücks

vorzuziehen. Eine Veränderung des Denkmals selber findet

zudem nicht statt. Da die Denkmalschutzbelange berücksichtigt

wurden, spricht auch aus städtebaulicher Sicht nichts gegen eine

Versetzung. Das Sandsteinkreuz bleibt demnach an einem

anderen Standort auf dem Grundstück weiterhin erhalten.

Es besteht innerhalb der Bebauungsplanung kein Recht auf

Sichtbeziehungen. Außerdem bleibt der Blick auf die Mühle

weiterhin erhalten, wenn man von Westen über die Bühler Seite

in das Gebiet.

Die Grenzen des Bebauungsplangebietes beziehen zur

Klarstellung sowohl den Gewässerrandstreifen als auch das

Wegerecht mit ein. Daher verläuft die Grenze entlang der Bühlot,

um die 5,0 m Linie des Gewässerrandstreifens zur

Berücksichtigung im Bebauungsplan zu kennzeichnen und um

auf die Verbotstatbestände hinzuweisen. Die Baufenster wurden

auf den 5 Metern-Abstand zurückgenommen, um keine falschen

Vorstellungen bezüglich der Bebaubarkeit zu erwecken. Für die

darin liegenden Gebäude besteht aber Bestandschutz.

Das Wegerecht GFL 1 liegt zwar zum Teil innerhalb des

Gewässerrandstreifens, wird aber zur Klarstellung in den

Bebauungsplan mit einbezogen. Daher ist es sinnvoll, die

Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes entlang der

Bühlot verlaufen zu lassen. Für die genaue Lage des

Wegerechtes wurde beim Grundbuchdaten-Zentralarchiv in

Kornwestheim ein Lageplan angefragt. Dieser Plan hat als



Stellungnahme der Verwaltung:

Innerhalb des Plangebietes gib es heute bereits ein Gebäude mit 4

Wohneinheiten (WE) und vereinzelt 3 WE. Die Kernbereiche der

künftigen Verdichtung mit max. 6 WE, bzw. die Bereiche mit einer

moderaten Steigerung mit max. 3 WE wurden mit dem Ortschaftsrat

Altschweier in einer Sitzung eingehend diskutiert und zusammen

erarbeitet. Ziel war künftig eine gewisse Verdichtung trotz der

vorhandenen dörflichen Struktur zu zulassen. Zudem ist zu

beachten, dass die zulässigen Wohneinheiten einen Maximalwert

darstellen und keine zwingend zu erreichende Anzahl.

Es besteht innerhalb der Bebauungsplanung kein Recht auf

Sichtbeziehungen. Außerdem bleibt der Blick auf die Mühle

weiterhin erhalten, wenn man von Westen über die Bühler Seite in

das Gebiet.

Für die Beurteilung, ob durch die geplante Bebauung auf dem

Flurstück Nr. 8 eine Riegelwirkung für die Fallwinde entsteht, wurde

das Landschaftsplanungsbüro HHP.raumentwicklung beauftragt,

eine fachliche Beurteilung vorzunehmen. Die Beurteilung erläutert,

dass insgesamt darauf zu achten ist, dass genügend Freiräume

vorhanden sind und Gebäude nicht als Riegel ausgeprägt werden. In

West-Ost-Richtung stehen in dem Fall von Grundstück Flst.Nr. 8

nördlich bereits Gebäude davor. Hier kommt es kleinräumig zu

Kaltluftzuflüssen des Luftsystems von den Hängen. Entscheidender

für das Kleinklima ist jedoch die Ost-West Fließrichtung im Tal, denn

dort sammeln sich die ganzen kleinen Zuflüsse und bewegen sich je

nach thermischer Situation talab- (kalte Luft: nachts und morgens)

und talaufwärts (warme Luft: Nachmittag und Abend) und da ist das

geplante Gebäude kein Riegel. Um das Talwindsystem mit Kalt- und

Frischluft besser zu "füttern" wurde aber im Ergebnis vorgeschlagen

vor allem den Freibereich westlich der Bühler Seiter Nr. 119 als

Bereich für die Fallwinde frei zu halten



Das Wegerecht liegt zwar zum Teil innerhalb des

Gewässerrandstreifens, wird aber zur Klarstellung in den

Bebauungsplan mit einbezogen. Daher ist es sinnvoll die

Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes entlang der

Bühlot verlaufen zu lassen. Für die genaue Lage des

Wegerechtes wurde beim Grundbuchdaten-Zentralarchiv in

Kornwestheim ein Lageplan angefragt und dieser Plan als

Grundlage für die Festsetzung des eingetragenen

Wegerechtes genommen, da vom Eigentümer keine Lage

des Wegerechtes mitgeteilt wurde. Für die heutige

Ausformung besteht Bestandschutz.



Stellungnahme der Verwaltung:

Innerhalb des Plangebietes gib es heute bereits ein Gebäude mit

4 Wohneinheiten (WE) und vereinzelt 3 WE. Die Kernbereiche

der künftigen Verdichtung mit max. 6 WE, bzw. die Bereiche mit

einer moderaten Steigerung mit bis zu 3 WE wurden mit dem

Ortschaftsrat in einer Sitzung eingehend diskutiert und

zusammen erarbeitet. Ziel war künftig eine gewisse Verdichtung

trotz der vorhandenen dörflichen Struktur zuzulassen. Zudem ist

zu beachten, dass die zulässigen Wohneinheiten einen

Maximalwert darstellen und keine zwingend zu erreichende

Anzahl.

Es besteht innerhalb der Bebauungsplanung kein Recht auf

Sichtbeziehungen. Außerdem bleibt der Blick auf die Mühle

weiterhin erhalten, wenn man von Westen über die Bühler Seite

in das Gebiet.

Die notwendige Anzahl der Stellplätze ist abhängig von der

umgesetzten Anzahl der Wohneinheiten und der Vorgabe der

Stellplatzverordnung der Stadt Bühl. Die Einhaltung der

baurechtlichen Vorgaben wird im Baugenehmigungsverfahren

geprüft und umgesetzt– sie ist nicht Gegenstand des

Bebauungsplanverfahrens. Das beutet auch, dass das genannte

Vorhaben auf Flst.Nr. 8 entsprechend die notwendigen

Stellplätze nachzuweisen hat und auch nachgewiesen hatte.



Im Rahmen des Bauantrages für das Grundstück Flst.Nr. 8

wurde im Vorfeld das Versetzen des Sandsteinkreuzes mit

der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Für die

Umsetzungen werden entsprechende schützende Vorgaben

durch die untere Denkmalschutzbehörde vorgeben. Damit

erfolgt eine Umsetzung nach adäquaten Richtlinien für den

Denkmalschutz und ist dem Wunsch den vorhandenen

Standort bei zu behalten der besseren Bebaubarkeit des

Grundstücks vorzuziehen. Eine Veränderung des Denkmals

selber findet zudem nicht statt. Da die

Denkmalschutzbelange berücksichtigt wurden, spricht auch

aus städtebaulicher Sicht nichts gegen eine Versetzung. Das

Sandsteinkreuz bleicht demnach an einem anderen Standort

auf dem Grundstück weiterhin erhalten.

Für die Beurteilung, ob durch die geplante Bebauung auf

dem Flurstück Nr. 8 eine Riegelwirkung für die Fallwinde

entsteht, wurde das Landschaftsplanungsbüro

HHP.raumentwicklung beauftragt, eine fachliche Beurteilung

vorzunehmen. Die Beurteilung erläutert, dass insgesamt

darauf zu achten ist, dass genügend Freiräume vorhanden

sind und Gebäude nicht als Riegel ausgeprägt werden. In

West-Ost-Richtung stehen in dem Fall von Flst.Nr. 8 nördlich

bereits Gebäude davor. Hier kommt es kleinräumig zu

Kaltluftzuflüssen des Luftsystems von den Hängen.

Entscheidender für das Kleinklima ist jedoch die Ost-West

Fließrichtung im Tal, denn dort sammeln sich die ganzen

kleinen Zuflüsse und bewegen sich je nach thermischer

Situation talab- (kalte Luft: nachts und morgens) und

talaufwärts (warme Luft: Nachmittag und Abend) und da ist

das geplante Gebäude kein Riegel. Um das Talwindsystem

mit Kalt- und Frischluft besser zu "füttern" wurde aber im

Ergebnis vorgeschlagen vor allem den Freibereich westlich

der Bühler Seiter Nr. 119 als Bereich für die Fallwinde frei zu

halten



Stellungnahme der Verwaltung:

Innerhalb des Plangebietes gib es heute bereits ein Gebäude

mit 4 Wohneinheiten (WE) und vereinzelt 3 WE. Die

Kernbereiche der künftigen Verdichtung mit max. 6 WE, bzw.

die Bereiche mit einer moderaten Steigerung mit max.3 WE

wurden mit dem Ortschaftsrat in einer Sitzung eingehend

diskutiert und zusammen erarbeitet. Ziel war künftig eine

gewisse Verdichtung trotz der vorhandenen dörflichen Struktur

zuzulassen. Zudem ist zu beachten, dass die zulässigen

Wohneinheiten einen Maximalwert darstellen und keine

zwingend zu erreichende Anzahl.

Die notwendige Anzahl der Stellplätze ist abhängig von der

umgesetzten Anzahl der Wohneinheiten und der Vorgabe der

Stellplatzverordnung der Stadt Bühl. Die Einhaltung der

baurechtlichen Vorgaben wird im Baugenehmigungsverfahren

geprüft und umgesetzt. Sie ist nicht Gegenstand des

Bebauungsplanverfahrens. Das beutet auch, dass das

genannte Vorhaben auf Flst.Nr. 8 entsprechend die

notwendigen Stellplätze nachzuweisen.



Bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanes wurden die

bestehenden Reben berücksichtigt, indem zur

Plangebietsgrenze mit dem Baufenster ein Abstand von

5,0m eingehalten wurde. Bei dem Flurstück Nr. 3772

handelt es sich um ein bereits heute bebautes Grundstück.

Die Festsetzung als Baugrundstück entspricht der

Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan 2030 (FNP)

der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier

als Baufläche. Der Bebauungsplan ist demnach aus dem

FNP entwickelt. Hierzu erfolgte bereits eine Abstimmung.

Für eine Rücknahme der Baufläche aufgrund der Reben

besteht daher kein Anlass. Gleiches gilt auch für die Flst.Nr.

3967/1 und für eine Teil der Fläche Flst.Nr. 3968.

Es besteht innerhalb der Bebauungsplanung kein Recht auf

Sichtbeziehungen. Außerdem bleibt der Blick auf die

Mühle weiterhin erhalten, wenn man von Westen über die

Bühler Seite in das Gebiet.

Im Rahmen des Bauantrages für das Grundstück Flst.Nr. 8

wurde im Vorfeld das Versetzen des Sandsteinkreuzes mit

der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Für die

Umsetzungen werden entsprechende schützende Vorgaben

durch die untere Denkmalschutzbehörde vorgeben. Damit

erfolgt eine Umsetzung nach adäquaten Richtlinien für den

Denkmalschutz und ist dem Wunsch den vorhandenen

Standort bei zu behalten der besseren Bebaubarkeit des

Grundstücks vorzuziehen. Eine Veränderung des Denkmals

selber findet zudem nicht statt. Da die

Denkmalschutzbelange berücksichtigt wurden, spricht auch

aus städtebaulicher Sicht nichts gegen eine Versetzung.

Das Sandsteinkreuz bleicht demnach an einem anderen

Standort auf dem Grundstück weiterhin erhalten.







Stellungnahme der Verwaltung:

Die baurechtlich notwendige Anzahl der Stellplätze ist abhängig von

der umgesetzten Anzahl der Wohneinheiten und der Vorgabe der

Stellplatzverordnung der Stadt Bühl. Die Einhaltung der

baurechtlichen Vorgaben wird im Baugenehmigungsverfahren geprüft

und umgesetzt, sie ist nicht Gegenstand des

Bebauungsplanverfahrens. Das beutet auch, dass das genannte

Vorhaben auf Flst.Nr. 8 entsprechend die notwendigen Stellplätze

nachzuweisen hat. Öffentliche Stellplätze können aufgrund der

dargelegten Bestandssituation im Straßenraum nicht vorgesehen

werden. Diese Thematik wurde auch im Ortschaftsrat Altschweier

diskutiert.

Durch den Abriss des vorhandenen Gebäudes auf Flst.Nr. 8 ergibt

sich die Möglichkeit, den Straßenraum an dieser Stelle auf 5,0 m zu

erweitern und damit auch den Kurvenbereich bei den Häusern Bühler

Seite Nr. 97 und 107 klarer zu gestalten. Daher wird ein Streifen des

Baugrundstücks künftig als Straßenfläche festgesetzt. Mit dieser

Aufweitung wird zumindest an dieser Stelle der Straßenraum

übersichtlicher, jedoch kann aufgrund der Bestandssituation nicht die

gesamte Bühler Seite breiter ausgeführt werden. Denn dann würden

z.B. notwendige und baurechtlich genehmigte Stellplätze im Bestand

entfallen oder die Häuser zu nah an der Straße stehen. Letztlich ist

der Nachweis der erforderlichen Stellplätze aber auf der Ebene des

Baugenehmigungverfahrens zu erbringen. Dies ist nicht Aufgabe des

Bebauungsplanaufstellungsverfahrens.

Die Gefahr, dass eine Feuerwehrzufahrt und Grünstreifen als

Parkfläche missbraucht wird, besteht grundsätzlich. Hier ist es die

Sorgfaltsplicht des Eigentümers sicher zu stellen, dass dies

unterbunden wird. Im Rahmen des Bebauungsplanes kann durch den

Ausschluss von jeglicher Bebauung die Freihaltung einer Grünfläche

durch textliche Festsetzungen vorgegeben werden. Auch das

vorhandene Fahrrecht kann im Bebauungsplan festgesetzt und

gesichert werden – Aufgabe des Hausverwalters/Eigentümers ist es

für die Einhaltung zu sorgen.



Für die Beurteilung, ob durch die geplante Bebauung auf dem

Flurstück Nr. 8 eine Riegelwirkung für die Fallwinde entsteht,

wurde das Landschaftsplanungsbüro HHP.raumentwicklung

beauftragt, eine fachliche Beurteilung vorzunehmen. Die

Beurteilung erläutert, dass insgesamt darauf zu achten ist, dass

genügend Freiräume vorhanden sind und Gebäude nicht als

Riegel ausgeprägt werden. In West-Ost-Richtung stehen in dem

Fall von Grundstück Flst.Nr. 8 nördlich bereits Gebäude davor.

Hier kommt es kleinräumig zu Kaltluftzuflüssen des Luftsystems

von den Hängen. Entscheidender für das Kleinklima ist jedoch

die Ost-West Fließrichtung im Tal, denn dort sammeln sich die

ganzen kleinen Zuflüsse und bewegen sich je nach thermischer

Situation talab- (kalte Luft: nachts und morgens) und talaufwärts

(warme Luft: Nachmittag und Abend) und da ist das geplante

Gebäude kein Riegel. Um das Talwindsystem mit Kalt- und

Frischluft besser zu "füttern" wurde aber im Ergebnis

vorgeschlagen vor allem den Freibereich westlich der Bühler

Seiter Nr. 119 als Bereich für die Fallwinde frei zu halten.

Es besteht innerhalb der Bebauungsplanung kein Recht auf

Sichtbeziehungen. Außerdem bleibt der Blick auf die Mühle

weiterhin erhalten, wenn man von Westen über die Bühler Seite

in das Gebiet.

Im Rahmen des Bauantrages für das Grundstück Flst.Nr. 8

wurde im Vorfeld das Versetzen des Sandsteinkreuzes mit der

unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Für die Umsetzung

werden entsprechende schützende Vorgaben durch die untere

Denkmalschutzbehörde vorgeben. Damit erfolgt eine Umsetzung

nach adäquaten Richtlinien für den Denkmalschutz und ist dem

Wunsch den vorhandenen Standort bei zu behalten der besseren

Bebaubarkeit des Grundstücks vorzuziehen. Eine Veränderung

des Denkmals selber findet

zudem nicht statt. Da die Denkmalschutzbelange berücksichtigt

wurden, spricht auch aus städtebaulicher Sicht nichts gegen eine

Versetzung. Das Sandsteinkreuz bleicht demnach an einem

anderen Standort auf dem Grundstück weiterhin erhalten.

Baufenstergröße und GRZ 0,6

Baufenster werden meistens größer festgesetzt als insgesamt

überbaut werden darf. Dies dient dem Planungsspielraum für das

jeweilige Grundstück. Die künftige Überbauung bzw.

Versiegelung des Grundstücks wird über die Grundflächenzahl

geregelt. Die GRZ 0,6 stellt den gemäß § 17

BauNVO vorgegebenen standartmäßigen Orientierungswert für

Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung im Mischgebiet

dar.

Das Baufenster, welches auf Flst.Nr. 8 beginnt wird durchgängig

für die Flurstücke Nrn. 7, 7/1, 5 und 5/1 festgesetzt. Vergleicht

man hier die Baufenstergröße im Verhältnis zur Mischbaufläche

der jeweiligen Grundstücke so liegt diese im Verhältnis bei allen

Baugrundstücken dieser Reihe zwischen ca. 50-60 % der

Baufläche. Somit ist das Baufenster auf Flst.Nr. 8 nicht

überproportional groß. Die Ausformung der Baufenster ist

abhängig von der Tiefe und Breite der jeweiligen Grundstücke

und der Lage innerhalb des Baugebietes. So sind im Kernbereich

des Bebauungsplanes auf den Grundstücken Bühler Seite Nrn.

97, 111, 113 und 44 fast über die ganze Grundstücksgröße

Baufenster vorgesehen. Weitgehend wurde eine Baufenstertiefe

von durchschnittlich 17 m festgesetzt.

Zusammen mit dem Ortschaftsrat Altschweier wurden im Vorfeld

städtebauliche Planungsgedanken für den räumlichen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes erarbeitet. Dabei wurde

auch konzeptionell die künftigen Baufenster im Plangebiet

definiert und gegliedert. Das Konzept sieht vor, dass die

künftigen Baufenster in der Bühler Seite einen Abstand von 5,0

m bzw. 1,5 m zur Straße haben, mit dem Wunsch, künftig den



Straßenraum, wo möglich, aufzuweiten. Das führt dazu, dass

Bestandsgebäude, welche sehr nah an der Straße stehen

bzw. direkt angrenzen, teilweise nicht innerhalb der

geplanten Baufenster liegen können. Dabei ist der Abstand

erst bei einer Neubebauung der Grundstücke zu beachten.

Für die vorhandenen Gebäude besteht Bestandschutz,

jedoch soll ggf. bei einem Abriss die Möglichkeit der

besseren Übersichtlichkeit in der Straße genutzt werden.

6. Baufenster auf Flst.Nr. 3966/1, 3966 und 3772

Das Grundstück ist bereits heute mit einem Gebäude bebaut,

welches sich über das Grundstück Flst.Nrn 3772 und 3966/1

erstreckt. Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die

Flst.Nrn. 3772 und 3966/1 ganz und das Flst.Nr. 3966 zum

Teil als gemischte Baufläche dargestellt und werden im

Bebauungsplan entsprechend als Mischgebiet festgesetzt.

Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennutzungsplan

entwickelt. Die Abwägung erfolgt zugunsten der Festsetzung

als Baugrundstück.





Stellungnahme der Verwaltung:

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Bebauungsplan

vorsieht, die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange auf

Ebene der Baugenehmigung bei konkret geplanten

Bautätigkeiten zu prüfen und zu berücksichtigen (s. V 8).

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Notwendigkeit für die

von den Einwendern angeregten vertiefenden

Untersuchungen oder Ergänzungen, denn dem

Bebauungsplan stehen keine grundlegenden

artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegen.

Schlingnatter und Zauneidechse

Für beiden Arten ist bereits eine Vermeidungsmaßnahmen

vorgesehen (Reptilienschutzzaun). Des Weiteren wird auf

Anregung der Unteren Naturschutzbehörde in den

Bebauungsplan aufgenommen, dass vor Baubeginn eine

Besatzfreiheit der zu bebauenden Fläche durch eine

fachkundige Person oder ein Planungsbüro festgestellt

werden muss.

Nachtkerzenschwärmer

Bei den Begehungen im Jahr 2020 wurden weder

Nachtkerzen- oder Weidenröschenbestände noch Raupen

des Nachtkerzenschwärmers festgestellt.

Vögel

Eine flächendeckende Revierkartierung gemäß den

Methodenstandards nach Südbeck et al. 2005 war nicht

Zweck der Vogelbegehungen. Aufgrund der Lage des

Gebietes war mit dem Vorkommen von störungstoleranten

Vogelarten der Siedlungsbereiche zu rechnen. Die

Zaunammer ist gefährdet (RL 3 nicht RL 2) und konnte 2020

nicht beobachtet werden.

Wildbienen

Die Hinweise und Anmerkungen werden zur Kenntnis

genommen. Die Notwendigkeit besondere

Ausgleichsmaßnahmen für Wildbienen lässt sich daraus

jedoch nicht ableiten. Für das betroffene Flst.Nr. 3770 liegt

keine konkrete Bauabsicht vor



















Zusammengefasste Stellungnahme der Verwaltung:

Bisher war der Eigentümer von Grundstück Flst.Nr. 15 nicht

im Bebauungsplan als Begünstigter für das im

Bebauungsplanentwurf eingetragene Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht. Nur für die Eigentümer von Grundstück

Flst.Nrn. 17 und 17/1 wurde dies als Hinterlieger ohne

direkten Straßenanaschluss aus planerischer Sicht

klarstellend als notwendig erachtet. Für Grundstück Flst.Nr.

15, aufgrund des direkten Anschlusses an die Straße „Bühler

Seite“, jedoch nicht. Die Eigentümer des Flst.Nr. 15 haben im

Rahmen der Offenlage dargelegt, dass sie bereits

Eigentumsrecht an Flst.Nr. 16 besitzen und für die

Erschließung des hinteren Schuppens ein Geh-Fahr- und

Leitungsrecht klarstellend sinnvoll ist. Da auch die Eigentümer

der Flurstücke Flst.Nrn. 18 und 18/1 ein Miteigentum an

Grundstück Flst.Nr. 16 besitzen, werden nun alle als

Begünstigte in die Festsetzung zum Bebauungsplan

aufgenommen.

Durch die Erweiterung des Baufensters, als Kompromiss zur

gewünschten kompletten Einbeziehung des ganzen

Grundstücks, ist eine Erschließung des hinteren

Grundstücksteils bei Aus-, Um- oder Neubau der vorhandenen

Scheune möglich und erforderlich.

Abgrenzung Geltungsbereich und Flächennutzungs-

plandarstellung

Der Flächennutzungsplan „bereitet“ die bauliche Nutzung der

Grundstücke vor. Er bindet nur die Gemeinde selbst sowie

die öffentlichen Planungsträger. Hierbei gibt es einen

gewissen Gestaltungsspielraum in der Ausformung. Eine

präzise Übereinstimmung der parzellenscharfen Festsetzung

des Bebauungsplans mit den Darstellungen des

Flächennutzungsplanes ist nicht zwingend vorgegeben und

wurde aus städtebaulichen und Gründen der Erschließung

hier nicht umgesetzt.

Finanzieller Verlust durch den Grenzverlauf da Großteil

des Grundstücks nicht im Plan

Der ursprünglich geplante 8 Wohneinheiten-Neubau wurde

als Bereich nach § 35 BauGB beurteilt (Außenbereich) und

abgelehnt. Eine Erschließung des hinteren Grundstücks

über das Fahrrecht auf Flst.Nr. 16 mit 8 Wohneinheiten ist

städtebaulich nicht sinnvoll. Der Stellungnahme wird jedoch

insoweit entsprochen, indem das Baufenster die Scheune

komplett einbezieht und nach Norden erweitert wird, so dass

die vorhandene Scheune ausgebaut, erneuert oder erweitert

werden kann.


